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Steuerbonus für Handwerker-
leistungen – Evaluierungs-
bericht veröffentlicht 
 
Köln, den 25. April 2014 
 
Die Beratungsgesellschaft Ernst & Young 
hat im Auftrag des Bundesfinanzministe-
riums (BMF) einen Evaluierungsbericht zur 
„Wirksamkeit der steuerlichen Förderung 
für Handwerkerleistungen nach § 35a 
EStG“ erstellt, der an die Mitglieder des 
Finanzausschusses des Deutschen Bundes-
tags übermittelt wurde. 
 
Es handelt sich um einen Bericht mit 
„Licht und Schatten“. So werden einer-
seits Mitnahmeeffekte beim Steuerbonus 
für Handwerkerleistungen kritisiert, ande-
rerseits wird eine gänzliche Abschaffung 
abgelehnt, da positive Wirkungen zur Ein-
dämmung der illegalen Beauftragung von 
Handwerkerleistungen im privaten Haus-
halt anerkannt werden. 
 
Gegenargumente zur Kritik an Mitnah-
meeffekten 
Haushaltsnahe Dienstleistungen, die vor 
Inkrafttreten von § 35a EStG im „schwar-
zen Bereich“ vergeben wurden und nach 
wie vor nicht legal beauftragt werden, 
können nicht zu Steuermindereinnahmen 
führen. Dem gegenüberzustellen sind Be-
auftragungen, die in der Vergangenheit 
„schwarz“, infolge von § 35a EStG aber 
heute legal vergeben werden. Hier kommt 
es zu Steuermehreinnahmen, allein schon 
infolge der Mehreinnahmen bei der Um-
satzsteuer, da sich diese auf den Gesamt-
umsatz bezieht, der Steuerbonus für 
Handwerkerleistungen aber nur auf 20 % 
der Arbeitskosten berechnet wird. 

Das Institut für Handwerkswesen an der 
Universität Göttingen (ifh) hatte ein Gut-
achten erstellt und darin die Zusammen-
legung der Fördertatbestände für haus-
haltsnahe Dienstleistungen (§ 35a Abs. 2 
EStG) und für den Steuerbonus für Hand-
werkerleistungen (§ 35a Abs. 3 EStG) vor-
geschlagen – mit einem einheitlichen För-
derhöchstbetrag von 4.000 Euro (20 % 
von max. 20.000 Euro Arbeitskosten). Dies 
wäre auch ein Beitrag zur Steuervereinfa-
chung und würde zugleich einen größeren 
Anreiz für umfänglichere Gebäudesanie-
rungsaufwendungen – gerade auch ener-
getischer Art – ermöglichen.  
 
Ferner wird ein Kritikpunkt an den so ge-
nannten Mitnahmeeffekten aufgegriffen, 
indem die Leistungen von der Förderung 
ausgenommen werden sollen, die auf der 
Grundlage von Gebührenordnungen oh-
nehin nur im legalen Bereich beauftragt 
werden können. Dies ist zwischenzeitlich 
durch ein Anwendungsschreiben des Bun-
desfinanzministeriums vom 10. Januar 
2014 bereits in Teilen erfolgt. 
 
Der Bundesrat sprach sich für eine Ein-
schränkung des Steuerbonus für Hand-
werkerleistungen durch die isolierte Ein-
führung eines Sockelbetrags in Höhe von 
300 Euro aus. Die SPD stellt den Steuer-
bonus für Handwerkerleistungen mittler-
weile komplett infrage. 
 
ZVDH fordert Erhalt des Instruments 
Wir werden uns über die Bundesvereini-
gung Bauwirtschaft für den Erhalt des be-
währten Instruments Steuerbonus für 
Handwerkerleistungen einsetzen und über 
den Fortgang der Entwicklung informie-
ren. 


